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KOBLENZ. In den letzten
Folgen dieser Reihe ging
es um sehr problematische
Straßenbenennungen nach
NS-Tätern beziehungswei-
se Männern mit tiefbrauner
Vergangenheit sowie nach
Widerstandskämpfern be-
ziehungsweise solchen, die
vom Stadtrat dafürgehalten
wurden. Bei dieser kleinen
Umschau wurde deutlich,
wie arglos die Stadt Kob-
lenz bei Straßenbenennun-
gen gerade mit Bezug auf
die NS-Zeit umgegangen
und eine Neubesinnung
bislang nicht erkennbar ist.

Da sind Männer – im-
mer nur Männer – Na-
mensgeber von Koblen-
zer Straßen wie ein NS-
Kriegsverbrecher, ein NS-
Propagandist, ein Men-
schenverstümmler (der so-
gar Ehrenbürger von Kob-
lenz ist) und ein NS-Funk-
tionär. Als Widerstands-
kämpfer aus Koblenz ha-
ben es gerade einmal die
Eheleute Anneliese und
André Hoevel in diesen
Kreis der Namensgeber
geschafft. Das war zu-
dem vor mehr als 70 Jah-
ren. In mehr als zwei Ge-

nerationen ist also kei-
nem einzigen Widerstands-
kämpfer aus Koblenz und
Umgebung eine solche Eh-
re zuteilgeworden.
Kaum besser sieht es mit
den NS-Opfern als Na-
mensgebern aus. Zwar hat
der Stadtrat mit den Stra-
ßenbenennungen nach
Maria Detzel, Veit Rum-
mel und Helene Roth-
länder lokale Widerstands-
kämpfer ehren wollen, doch
ist das nicht gelungen. Al-
le drei waren keine Wi-
derstandskämpfer. Dass
Veit Rummel in einem auch
weiteren Sinne über-
haupt Verfolgung erlitten
hat, ist nicht bekannt. Ma-
ria Detzel und Helene Roth-
länder wurden als Man-
datsträger ihrer Parteien
und „nur“ vorübergehend
in Haft genommen. Über-
dies kann Helene Roth-
länder wegen ihrer po-
litischen Einstellung in der
Nachkriegszeit heute nicht
als Vorbild dienen.

Ein „stiller Held“
Die dann noch in den
Blick zu nehmenden Na-
mensgeber der Theo-Ehr-
hardt-Straße in Lützel und
des Lullo-Reinhardt-Plat-
zes auf dem Asterstein

sind nicht erkennbar als Wi-
derständler beziehungs-
weise NS-Opfer geehrt
worden. Theo Ehrhardt
wurde für seine Ver-
dienste als Stadtrat und
Funktionär des Schau-
stellerverbandes gewür-
digt. Unbekannt ist weit-
hin, dass er in der NS-
Zeit ein „stiller Held“ war,
der unter großer eige-
ner Gefahr die Familie Ap-
pel, die Angehörige des jü-
dischen Pensionsbetrei-

bers Adolf Appel waren,
vor der Verfolgung und De-
portation rettete und auch
Zwangsarbeiter unterstütz-
te.

Oberhaupt der
Koblenzer Sinti
Lullo Reinhardt erfuhr die
Ehrung als Oberhaupt der
Koblenzer Sinti nach dem
Krieg („Zigeunerbaron“).
Außer Acht blieb, dass
er in der NS-Zeit Ver-
folgung erlitten hatte. Mit

Beginn des Zweiten Welt-
krieges war er zunächst
Soldat in einer Panzer-
division und nahm am „Af-
rika-Feldzug“ unter Ge-
neral Rommel teil. 1942
wurde er aus rassi-
schen Gründen aus der
Wehrmacht ausgeschlos-
sen und kam als „AZR“ („Ar-
beitszwang Reich“) im Ok-
tober 1942 in das Kon-
zentrationslager Dachau
und dann in das KZ Flos-
senbürg in der Ober-

pfalz. Dort musste er nach
zwei Jahren der Skla-
venarbeit im Kommando
Nürnberg auf den Eva-
kuierungs-/Todesmarsch.
Er überlebte und kehrte
nach Koblenz in die Fe-
ste Franz in Lützel zu-
rück.

Fehlendes Konzept für
Straßenbenennungen
Ganz offensichtlich fehlte
der Stadt Koblenz bis-
lang ein Konzept für Stra-
ßenbenennungen und erst
recht ein belastbares Wis-
sen über Verfolgung und
Widerstand in der Re-
gion, das solche Miss-
griffe und Ausfälle ver-
hindert hätten.
Andere Städte sind da
viel weiter, etwa Köln oder
Frankfurt am Main. Für
die Frankfurter Straßen gibt
es einen „Leitfaden zur
Straßenbenennung“. Da-
nach dient die Benen-
nung nach Personen der
Ehrung oder Erinnerung
von um das Gemein-
wohl besonders verdien-
ter Persönlichkeiten. Die
Bedeutung der Straße oder
des Platzes soll der be-
absichtigten Ehrung ent-
sprechen. Personen, die ei-
nen direkten Bezug zur

Stadt haben, sollen hier-
bei bevorzugt werden. Wei-
ter heißt es, dass Be-
nennungen nach Perso-
nen, die Ziele, Hand-
lungen oder Wertvorstel-
lungen verkörpern, die dem
Grundgesetz für die Bun-
desrepublik Deutschland
oder der Landesverfas-
sung zuwiderlaufen oder
dem Ansehen der Stadt
schaden, unzulässig sind.
Und ausdrücklich: „Frau-
en sind bei der Stra-
ßenbenennung verstärkt zu
berücksichtigen.“
Hätte die Stadt Koblenz we-
nigstens in den letzten Jah-
ren einen solchen „Leit-
faden“ gehabt, nach die-
sem auch gehandelt und
ein angemessenes Wis-
sen über die NS-Zeit hier
gehabt oder sich ver-
schafft, stünde es an-
ders um die Straßen von
Koblenz. Die eine oder an-
dere Straße oder der ei-
ne oder andere Platz wä-
re nach einem lokalen Wi-
derständler oder NS-Op-
fer benannt worden – und
dann auch dementspre-
chend mit einem Zu-
satzschild u.ä. versehen
worden, damit die An-
wohner und Besucher der
Straße mit dem Namen

mehr verbinden und ihr
Wissen erweitern kön-
nen. Auch hätte man man-
che unerträgliche Stra-
ßenbenennung sein ge-
lassen beziehungsweise in-
zwischen wenigstens ab-
geändert. Mit diesem Wis-
sen hätten die Stadt und
die für sie handelnden Per-
sonen die Diskussion über
Umbenennungen verant-
wortlich geführt und nicht
mit dem Argument des da-
durch entstehenden Auf-
wandes und der Kosten
von vornherein abge-
blockt.

Stadt Koblenz
sensibler geworden
Es hat den Anschein, dass
die Stadt und die für sie
handelnden Personen seit
der Diskussion über die
Friedrich-Syrup-Straße im
Rauental sensibler ge-
worden sind. Deshalb soll
die Diskussion in dieser
Reihe noch weiter ge-
führt und Alternativen für
bestehende und neue Stra-
ßenbenennungen vorge-
stellt werden. In der nächs-
ten Ausgabe wird für die
Umbenennung der Fried-
rich-Syrup-Straße in die An-
na-Speckhahn-Straße plä-
diert.

Die Stadt Koblenz ist unbedacht mit den Straßenbenennungen, gerade mit Bezug auf
die NS-Zeit, umgegangen. Jetzt ist die Stadt wohl seit der Diskussion über die Fried-
rich-Syrup-Straße im Rauental sensibler geworden. Foto: privat


